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Plan CKU10 
Vorsorgeleistungen und Beiträge 

Im Alter 

Alterskapital In der Höhe des Altersguthabens im Pensionsalter 

Altersgutschriften  15.00% des versicherten Lohnes 
 

Im Invaliditätsfall 

Invalidenrente 
 

10% des versicherten Lohnes 
▪ Wartefrist 24 Monate 
▪ zahlbar bei Invalidität infolge Krankheit und Unfall 

 Befreiung der Beitragszahlung 
 

In der Höhe des Beitrages 
▪ Wartefrist 3 Monate 
▪ zahlbar bei Invalidität infolge Krankheit und Unfall  

 
Im Todesfall 

Todesfallkapital In der Höhe des vorhandenen Altersguthabens 
▪ zahlbar bei Tod infolge Krankheit und Unfall  

Zusätzliches Todesfallkapital 100% des versicherten Lohnes 
▪ zahlbar bei Tod infolge Krankheit und Unfall  

 
Finanzierung 

Gesamtbeitrag 18.00% des versicherten Lohnes 

Mindestanteil Arbeitgeber   9.00% des versicherten Lohnes 

 

Lohnbasis 
 

Grundlage zur Bestimmung von Vorsorgeleistungen und 
Beiträgen ist der versicherte Jahreslohn 
− im Minimum CHF 6'000.-- 
− im Maximum der AHV-pflichtige Jahreslohn bzw. das 

durchschnittliche AHV-pflichtige Jahreseinkommen. 
Es können auch nur bestimmte Lohn- bzw. Einkommensteile 
versichert werden, beispielsweise die Differenz zwischen dem 
effektiven Jahreseinkommen und dem in der BVG-Vorsorge 
bereits versicherten Lohn. 

 

  CHF 6'000.-- 

Minimum                      

   Maximum 

 
AHV-pflichtiger  

Jahreslohn 
 

bzw. 
 
 

AHV-pflichtiges 
Jahres-

einkommen 
 
 
 

 

 


